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Allgemeine Bemerkungen (Freitext) 

 

Präambel zu dem Katalog der G-AEP-Kriterien 

Die Spitzenverbände der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft haben 
sich auf einen gemeinsamen Katalog von Kriterien (G-AEP) für das Prüfverfahren gem. § 17 c 
Abs. 4 Satz 9 KHG verständigt. Die Kriterien sollen Transparenz darüber schaffen, wann eine 
stationäre Aufnahme in ein Krankenhaus nach Auffassung der Vertragspartner erforderlich ist. 
D.h. es handelt sich hierbei um eine nicht abschließende Positivliste zum Ausschluss 
unstreitiger notwendigerweise vollstationär zu behandelnder Fälle. Bei der Anwendung der 
Kriterien ist die ex-ante-Sichtweise des behandelnden Arztes zu Grunde zu legen. Die 
Vertragspartner stimmen überein, dass wegen der Individualität medizinischer Sachverhalte 
und aufgrund der Gesamtbewertung des Krankheitsbildes die Notwendigkeit der 
Krankenhausaufnahme oder eines Behandlungstages auch dann gegeben sein kann, wenn 
keines der Kriterien des Kataloges nach Anlage 1 erfüllt ist. Umgekehrt kann die Notwendigkeit 
verneint werden, obwohl ein Kriterium erfüllt ist. In diesen Fällen ist sowohl für den 
behandelnden Krankenhausarzt im Rahmen seiner Behandlungsentscheidung als auch für den 
MDK-Prüfarzt im Rahmen seiner Beurteilungsentscheidung das ärztliche Ermessen 
ausschlaggebend (override option). Eine Ausübung dieser abweichenden 
Ermessensentscheidung ist im Einzelfall zu begründen und zu dokumentieren.  

Die Kriterien können nicht alle stationären Behandlungsnotwendigkeiten abbilden (z.b. subakute 
Zustände, akute Exazerbation chronischer Erkrankungen). Das kann auch auf Fälle zutreffen, in 
denen sich durch eine Verdichtung diagnostischer bzw. therapeutischer Maßnahmen ein 
deutlicher Zusatznutzen durch die stationäre Behandlung erwarten läßt und dies 
nachvollziehbar dokumentiert wird. Darüber hinaus sind die Kriterien für nachfolgend genannte 
Fachbereich nicht geeignet: Psychiatrie, Psychosomatik, psychotherapeutische Medizin, 
Pädiatrie. Sollte sich aus der Anwendung der Override Option ergeben, dass weitere Bereiche 
nicht nur in Einzelfällen nicht angemessen abgebildet werden können, werden die 
Vertragspartner eine entsprechende Weiterentwicklung vornehmen. 

Die festgelegten Kriterien dienen ausschließlich der Überprüfung der primären und nicht der 
sekundären Fehlbelegung bei akuten Erkrankungen. Sie bilden die Grundlage für die 
bundesweite Einheitlichkeit des Prüfverfahrens gem. § 17 c KHG. 
 

Ergänzende haftungsrechtliche Erfordernisse zur stationären Aufnahme können sich 
beispielsweise in Situationen ergeben, wenn und solange der Krankenhausarzt nicht 
unverzüglich klären kann, ob und wie die aus seiner Sicht ausreichende ambulante Behandlung 
gewährleistet werden kann. Eine solche Situation entbindet den Krankenhausarzt nicht von 
einer Prüfung gemäß § 39 SGB V ( Möglichkeiten der teil-, vorstationären sowie ambulanten 
Behandlung). 
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